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Mit der F0095/21 wurde gefragt: 
 
1) Was ist ein städtischer Baum? Was ist ein kommunaler Baum? Zählen alle Bäume auf dem 
Gebiet der Landeshauptstadt Magdeburg dazu? Oder Bäume, die vom Eigenbetrieb SFM 
bewirtschaftet werden? Oder aber Bäume, die auf städtischem Grund und Boden stehen? 
Wenn letzteres, auch Bäume, die auf Flächen stehen, die im Eigentum von städtischen 
Gesellschaften sind? Was unterscheidet einen städtischen von einem kommunalen Baum?  
 
Falls, und so verstehe ich die Formulierung, nicht alle Bäume auf dem Gebiet der 
Landeshauptstadt Magdeburg berücksichtigt und insbesondere private Flächen nicht enthalten 
sind, bitte ich weiterhin um folgende Information:  
2) Wie viele gemäß Baumschutzsatzung genehmigte Fällungen von Bäumen gab es insgesamt 
im Stadtgebiet von Magdeburg? Wie viele Baumfällungen gab es insgesamt im Zuge der 
Gefahrenabwehr (Anzeige nach § 4 BSS)? Wie viele Auflagen für Ersatzpflanzungen wurden 
insgesamt erteilt? Für wie viele davon wurde Vollzug gemeldet? Für wie viele davon erfolgte 
anschließend keine Kontrolle, ob der Baum tatsächlich gepflanzt wurde?  
 
3) Gab es auch ungenehmigte Fällungen? Wenn ja bitte ich ebenfalls um jährliche Angaben zur 
Anzahl der Bäume, zu eventuellen Ersatzpflanzungen sowie zu eventuell nach §12 BSS 
verhängten Geldbußen.  
 
 
 
Die Verwaltung bezieht zu der Anfrage in Gänze wie folgt Stellung: 
 
Zu 1) 
Die Begriffe „städtischer Baum“ und „kommunaler Baum“ haben an dieser Stelle die gleiche 
Bedeutung. Auf einen semantischen Exkurs zu den Begriffen „städtisch“ und „kommunal“ wird 
hier bewusst verzichtet. Es handelt sich um Bäume, die auf städtischem Grund und Boden 
stehen und von städtischen Ämtern, Fachbereichen und Eigenbetrieben bewirtschaftet werden. 
Nicht erfasst sind Bäume auf Grundstücken von Gesellschaften mit städtischer Beteiligung wie 
den Städtischen Werken oder den Magdeburger Verkehrsbetrieben.   
 
Zu 2) 
Die Gesamtzahlen (unabhängig ob „städtisch“ oder „privat“) der in den einzelnen Jahren nach 
Baumschutzsatzung genehmigten Fällungen, der im Zuge der Anzeigen zur Gefahrenabwehr 
vorgenommenen Fällungen und erteilten Auflagen zur Ersatzpflanzung stellen sich wie folgt dar: 
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Jahr Baumfällungen 
genehmigt nach 

§ 6 BSS insg. 

Baumfällungen 
nach Anzeige  
gem. § 4 BSS 

insg. 

Auflagen Ersatz-
pflanzungen 

Anzeige 
Ersatz- 

pflanzung 

Kontrolle 
Ersatz-

pflanzungen 

2013 1927 17 1053 87 77 

2014 1807 21 1054 81 48 

2015 1904 111 964 174 60 

2016 1979 33 1134 113 65 

2017 1555 150   967 112 75 

2018   1478      24    1017    125     97 

2019    1440     39   1003   156    111 

2020   1533     81     992    92     69 

 
 
Zu 3) 
Tatsächlich gehört es zur Realität, dass immer wieder - teils aus Unwissenheit - geschützte 
Bäume ohne Genehmigung gefällt werden. Die Untere Naturschutzbehörde wird tätig, sobald 
der Verdacht auf eine ungenehmigte Fällung bekannt wird. Nicht in jedem Fall können die 
Verursacher zweifelsfrei ermittelt werden. Soweit ermittelbar, erfolgt eine Anhörung der 
Verursacher. Beim Vorliegen des Tatbestandes einer ungenehmigten Fällung wird ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wird in der 
Regel eine Wiederherstellungsanordnung erlassen, d.h. für die gefällten Bäume sind im 
angemessenen Umfang neue Bäume zu pflanzen.  
 
Wenn allerdings die Fällung der Bäume auch im „geregelten“ Verfahren keine Ersatzpflanzung 
nach sich gezogen hätte (krank, stark geschädigt, Gefahrenabwehr), wird auch hier keine 
Wiederherstellung angeordnet. Das Bußgeldverfahren wird an die Bußgeldstelle beim 
Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt abgegeben. Hier erfolgt eine erneute Anhörung 
der Verursacher und es wird die Höhe des Bußgeldes festgelegt.  Die ermittelten Zahlen finden 
sich in der Tabelle: 
 

Jahr Bekannte 
ungenehmigte 

Fällungen 

Ersatzauflagen für ungenehmigte 
Fällungen 

verhängte Bußgelder 
lt. Info Bußgeldstelle 

2013 16 5 
 2014 15 10 
 2015 0 0 
 2016 9 4 
 2017 8 13 
 2018 9 8 
 2019 2 2 5.500 

2020 7 8 
  

 
 
Holger Platz 
 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

